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Hauptsatzung 

 
 
 

Abschnitt I 
Organe der Gemeinde 

 
§ 1 

Organe der Gemeinde 
 
Organe der Gemeinde sind der Bürgermeister und der 
Gemeinderat. 
 
 

Abschnitt II 
Gemeinderat 

 
§ 2 

Rechtsstellung und Aufgaben 
 
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das 
Hauptorgan der Gemeinde. Er führt die Bezeichnung 
Gemeinderat. Der Gemeinderat legt die Grundsätze für 
die Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet 
über alle Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht 
der Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist oder ihm 
der Gemeinderat bestimmte Angelegenheiten über-
trägt. Der Gemeinderat überwacht die Ausführungen 
seiner Beschlüsse und sorgt beim Auftreten von Miss-
ständen in der Gemeindeverwaltung für deren Beseiti-
gung durch den Bürgermeister.  
 
 

§ 3 
Zusammensetzung des Gemeinderates 

 
(1) Der Gemeinderat besteht aus den Gemeinderäten 

und dem Bürgermeister als Vorsitzenden. 
 

(2) Die Zahl der Gemeinderäte bemisst sich nach § 29 
Abs. 2 SächsGemO und beträgt 12. 

 
 
 

Abschnitt III 
Bürgermeister 

 
§ 4 

Rechtsstellung des Bürgermeisters 
 
(1) Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinde-

rates und Leiter der Gemeindeverwaltung. Er ver-
tritt die Gemeinde.  

(2) Der Bürgermeister ist Ehrenbeamter auf Zeit. Seine 
Amtszeit beträgt 7 Jahre.  

 

§ 5 
Aufgaben des Bürgermeisters 

 
(1) Der Bürgermeister ist für die sachgemäße Erledi-

gung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen 
Gang der Gemeindeverwaltung verantwortlich 
und regelt die innere Organisation der Gemeinde-
verwaltung. Er erledigt in eigener Zuständigkeit die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihm 
sonst durch Rechtsvorschriften oder vom Gemein-
derat übertragenen Aufgaben.  

(2) Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben 
zur Erledigung dauernd übertragen, soweit es sich 
nicht bereits um Geschäfte der laufenden Verwal-
tung handelt: 
1. Die Bewirtschaftung der Mittel nach dem 

Haushaltsplan bis zum Betrag von 10.200,- € 
im Einzelfall, 

2. die Zustimmung zu überplanmäßigen und au-
ßerplanmäßigen Ausgaben und zur Verwen-
dung von Deckungsreserven bis zu 2.000,- € im 
Einzelfall, 

3. die Ernennung, Beförderung und Entlassung 
von Beschäftigten bis zur Entgeltgruppe 5, 
Aushilfskräften, Auszubildenden, Praktikanten 
und anderen in Ausbildung stehenden Perso-
nen, 

4. die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und 
Gehaltsvorschüssen sowie von Unterstützun-
gen und Arbeitgeberdarlehen im Rahmen vom 
Gemeinderat erlassenen Richtlinien, 

5. die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan 
einzeln ausgewiesenen Zuschüssen bis zu 
500,- € im Einzelfall, 

6. Die Stundung von Forderungen im Einzelfall 
bis zu 2 Monaten in unbeschränkter Höhe, bis 
zu 6 Monaten und bis zu einem Höchstbetrag 
von 1.500,- €, 

7. den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und 
die Niederschlagung solcher Ansprüche, die 
Führung von Rechtsstreitigkeiten und den Ab-
schluss von Vergleichen, wenn der Verzicht 
oder die Niederschlagung, der Streitwert oder 
bei Vergleichen das Zugeständnis der Ge-
meinde im Einzelfall nicht mehr als 500,- € be-
trägt, 

8. die Veräußerung und dingliche Belastung, der 
Erwerb und Tausch von Grundeigentum oder 
grundstücksgleichen Rechten im Wert von 
500,- € im Einzelfall, 

9. Verträge über die Nutzung von Grundstücken 
oder beweglichem Vermögen bis zu einem 
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jährlichen Miet- oder Pachtwert bis zu 1.000,- 
€ im Einzelfall, 

10. die Veräußerung von beweglichem Vermögen 
bis zu 1.000,- € im Einzelfall,  

11. die Bestellung von Sicherheiten, von Verpflich-
tungen aus Gewährverträgen und den Ab-
schluss der ihnen wirtschaftlich gleichkom-
menden Rechtsgeschäfte, soweit sie im Einzel-
fall den Betrag von 2.500,- € nicht übersteigen. 

 
(3) Der Bürgermeister hat den Gemeinderat über alle 

wichtigen die Gemeinde und ihre Verwaltung be-
treffenden Angelegenheiten in jeder Sitzung um-
fassend zu informieren. Dies gilt auch für Planungs-
absichten und laufende Planungen.  

 
 

§ 6 
Stellvertretung des Bürgermeisters 

 
Der Gemeinderat bestellt aus seiner Mitte zwei Stellver-
treter des Bürgermeisters. Die Stellvertretung be-
schränkt sich auf die Fälle der Verhinderung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abschnitt IV 
Mitwirkung der Einwohner 

 
§ 7 

Einwohnerversammlung 
 
Eine Einwohnerversammlung gem. § 22 der SächsGemO 
ist anzuberaumen, wenn dies von den Einwohnern be-
antragt wird. Der Antrag muss unter Bezeichnung der zu 
erörternden Angelegenheiten schriftlich eingereicht 
werden. Der Antrag muss von mindestens 10 vom Hun-
dert der Einwohner, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben, unterzeichnet sein.  
 
 

§ 8 
Einwohnerantrag 

 
Der Gemeinderat muss Gemeindeangelegenheiten, für 
die er zuständig ist, innerhalb von drei Monaten behan-
deln, wenn dies von den Einwohnern beantragt wird. 
Der Antrag muss unter Bezeichnung der zu behandeln-
den Angelegenheit schriftlich eingereicht werden. Der 
Antrag muss von mindestens zehn vom Hundert der 
Einwohner, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, un-
terzeichnet sein.  
 
 

§ 9 
Bürgerbegehren 

 
Die Durchführung eines Bürgerentscheides nach § 24 
SächsGemO kann schriftlich von den Bürgern der Ge-
meinde beantragt werden (Bürgerbegehren). Das Bür-
gerbegehren muss von mindestens zehn vom Hundert 
der Bürger der Gemeinde unterzeichnet sein.  
 

 


